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– Einführung

Einleitung

Schon im römischen Recht waren die Rechtsfiguren der infamia und der
ignominia bekannt. Hierunter ist der Verlust der bürgerlichen Ehre zu ver-
stehen, der zur Folge hatte, dass der Betroffene am gesellschaftlichen Le-
ben und am Geschäftsleben nicht mehr teilnehmen konnte. Er wurde voll-
ends entmündigt und konnte selbstständig keine Verträge mehr eingehen.
Diese Rechtsfigur existierte, sei es als Strafmaßnahme oder als Schikane,
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wurde im deutschsprachigen
Rechtsraum auch als der „bürgerliche Tod“ bezeichnet, da es dem Betroffe-
nen unmöglich wurde, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. In
Deutschland wurde der „bürgerliche Tod“ durch die Verfassungen, die der
Märzrevolution von 1848 nachfolgten, abgeschafft. Heutzutage wider-
spricht es dem deutschen und europäischen Grundrechtsverständnis, eine
Person aufgrund ihres Verhaltens derart zu entmündigen.

Jedoch existieren auch heute noch Fälle, die sich für die Betroffenen so
auswirken, als seien sie dem „bürgerlichen Tod“ erlegen. Ein Beispiel der
letzten Jahre zog auch mediale Aufmerksamkeit auf sich. In den USA wur-
de eine deutsche Gesellschaft und einer ihrer Vorstände auf eine US-ameri-
kanische Terrorliste gesetzt. Der Deutsche Forfait AG und ihrem damali-
gen Vorstand Ulrich Wipperman wurden geschäftliche Beziehungen zum
Iran zum Verhängnis. Nicht nur die Gesellschaft litt erheblich unter dem
Listing. Auch Wippermann bekam die Auswirkungen in voller Härte zu
spüren. Damit die Gesellschaft von der US-amerikanischen Liste gestri-
chen wurde, legte Wippermann sein Vorstandsmandat nieder. Jedoch ver-
blieb er, auch nachdem die Deutsche Forfait AG von der Liste genommen
wurde, auf dieser. Erst nach knapp zwei Jahren wurde seine Eintragung aus
der Liste gelöscht. Er beschrieb die Situation so, dass er nicht einmal mehr
Gartenmöbel kaufen konnte, da sich der Spediteur weigerte, diese an ihn
auszuliefern.1

Es zeigt sich, dass derjenige, der sich den geltenden US-amerikanischen
Wirtschaftssanktionen nicht unterwirft, Gefahr läuft, seine wirtschaftliche
Existenz zu verlieren. Der Fall von Wippermann zeigt jedoch noch ein an-

Kapitel I
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1 Buchen/Hermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung 1.12.2016, S. 1 und 3.
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deres Problem auf. Auch außerhalb des amerikanischen Hoheitsbereichs
scheinen sich die Wirtschaftssanktionen der USA Geltung zu verschaffen.
Wippermanns Leben fand nämlich gänzlich außerhalb der USA statt; sein
Lebensmittelpunkt liegt in Deutschland.

So mussten sich auch europäische Banken in der Vergangenheit den US-
amerikanischen Behörden gefügig zeigen, wenn ihnen Verstöße gegen US-
amerikanische Wirtschaftssanktionen vorgeworfen wurden. In den vergan-
genen Jahren wurden zahlreiche nicht-US-amerikanische Banken durch die
US-amerikanischen Behörden zu Strafzahlungen, teils im dreistelligen Mil-
lionenbereich und darüber, herangezogen.2 Zwar kam es regelmäßig im
Vorfeld der Zahlung zu einem förmlichen Verfahren – teils auch vor Ge-
richt –, jedoch wurde sich zügig geeinigt. Es stellt sich somit die Frage, ob
es hier zu einer rechtskonformen Anwendung der US-amerikanischen
Sanktionsbestimmungen in gewissen Bereichen der Finanzdienstleistung
kommt oder ob die USA in solchen Fällen ohne völkerrechtliche Legitimi-
tät handeln. Ob die Banken verpflichtet waren, die US-amerikanischen Be-
stimmungen einzuhalten, ist bisweilen nicht durch ein Gericht geklärt
worden.

Bereits kurz nach dem Erlass von Sanktionsprogrammen gegen Kuba,
den Iran und Libyen im Jahr 1996 attestierte Lowe dem US-Kongress, „that
many members of the US Congress do not understand international law at all,
but see the world as one great federal State with the United States filling the role
of the federal government”.3 Diese Aussage spiegelt wider, welche Auffassung
in den USA bezüglich des Geltungsbereichs des eigenen Rechts vor-
herrscht.

Die Frage, inwieweit ein Staat unilateralen Sanktionsmaßnahmen extra-
territoriale Wirkung verleihen darf, ist völkerrechtlich noch weitgehend
ungelöst.4

Die extraterritoriale Anwendung von nationalem Wirtschaftsrecht wird
in der Literatur schon seit längerer Zeit diskutiert.5

2 Ausführliche Case-Studies hierzu finden sich bei P. L. Lee, The Banking Law Jour-
nal 125 (2014), 657 und P. L. Lee, The Banking Law Journal 125 (2014), 717.

3 V. Lowe, International & Comparative Law Quarterly 46 (1997), 378 (386).
4 Benicke, in: Kronke/Melis/Kuhn (Hrsg.), Handbuch Internationales Wirtschaft-

srecht, 22017, Teil B Rn. 19.
5 Vgl. Behr, Multinationale Unternehmen und Exportkontrollen, 1996,

S. 207 ff.,289 ff.
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